
Satzung
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die

Benutzung der Mittagsbetreuung der Gemeinde Graben
(Mittagsbetreuungsgebührensatzung-MitGebS)

Aufgrund von Art. l, 2 Abs. l und Art. 8 Abs. l Satz l des Kommunalabgabegesetzes (KAG)
er-lässt die Gemeinde Graben folgende Satzung:

§1

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Mittagsbetreuung der
Gemeinde Graben (Mittagsbetreuungsgebührensatzung - MitGebS) vom 13.07.2023 wird
wie folgt geändert:

§ 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

§ 4 Gebührensatz

(2) Für jeden angefangenen Monat werden folgende Betreuungsgebühren erhoben:

Kurzzeitbetreuung bis 14.00 Uhr: 60,00 € inkl. Spielgeld/Getränke

Verlängerte Betreuung bis 15.30 Uhr: 75,00 € inkl. Spielgeld/Getränke

Verlängerte Betreuung bis 16.00 Uhr: 85/00 € inkl. Spielgeld/Getränke

§ 6 wird wie folgt geändert:

§ 6 Kostenbeitrag für Ferienbetreuung

Für die Ferien betreuung wird ein zusätzlicher Betrag von 30,00 € pro Woche erhoben.

§2

Diese Satzung tritt am l. September 2026 in Kraft.

Gemeinde Graben

Graben, den 16.04.2026

(
Andreas

Erster Bürgermeister
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